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1. Spielbetrieb 
 
 

1.1 Definition 

 
1.1.1 Der Wettbewerb beinhaltet sämtliche, von den zuständigen Organen auf der Grundlage 

der vom SIHV veröffentlichten Regeln organisierten Teile im Rahmen von 
Meisterschaften, Pokalspielen, Turnieren oder Freundschaftsspielen. 

 
 

1.2 Anerkennung von Spielen 

 
1.2.1 Die Ergebnisse von Spielen werden erst nach der Anerkennung durch die zuständigen 

Organe offiziell gültig. 
 
1.2.2 Die endgültige Anerkennung wird im Amtsblatt, in der Rubrik für Mitteilungen, 

bestätigt, allerdings erst, nachdem sämtliche Möglichkeiten zur Anwendung 
eventueller Sanktionen geprüft wurden. 

 
 

1.3 Ansetzen von Spielen 

 
1.3.1 Spiele finden generell zwischen 8.00 und 20.00 Uhr (Spielbeginn) statt. 
 

Nach Empfang der vorläufigen Spielpläne müssen sich die Mannschaften 
untereinander verständigen, um mögliche Änderungen (Datum, Uhrzeit) zu 
vereinbaren. 

 
Die endgültigen Spielpläne gehen den Vereinen per Einschreiben zu und gelten damit 
als offizielle Einladung.  

 
1.3.2 Ein Änderungsantrag zum Spielplan kann an den zuständigen Ausschuss des SIHV 

gerichtet werden, jedoch nur anhand des entsprechenden Formulars, das 
ausschliessliche Gültigkeit hat.  Dieser Antrag muss dem zuständigen Ausschuss bis 
spätestens 20 Tage (Luftpost, massgeblich ist das Datum des Poststempels) vor der 
gewünschten Änderung vorliegen. 

 
Das Formular muss von den beiden betroffenen Mannschaften unterzeichnet werden; 
dies gilt dann als formelle Zustimmung. 
 
Der zuständige Ausschuss entscheidet im Fall von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Mannschaften. Er ist zudem ausschliesslich befugt, um über 
Änderungsanträge zu entscheiden, die beispielsweise nach den oben genannten Fristen 
eingehen. 
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1.3.3 Die Änderung des Spielplans wird erst wirksam, wenn beide Mannschaften eine neue 
offizielle Einladung seitens des SIHV erhalten haben. 
 
Der Mannschaft, die den Antrag gestellt hat, wird eine Gebühr in Rechnung gestellt 
und eingezogen (siehe Jahresrichtlinien des SIHV).  

 
1.3.4 Spiele im Rahmen der Play-Off-Runde können in keinem Fall verlegt werden (weder 

Datum, noch Uhrzeit, noch Spielbeginn). 
 
Der technische Ausschuss behält sich das Recht vor, die geplanten Daten und/oder 
Uhrzeiten jederzeit zu ändern. 

 
1.3.5 Die Vereine sind verpflichtet, die Trikotfarben ihrer jeweiligen Mannschaften bei 

Heimspielen anzugeben. Diese Angaben sind dem zuständigen Ausschuss bis zum 31. 
Januar einzureichen.  Wenn die Gastmannschaft nach Ansicht der Schiedsrichter in 
Trikots mit der gleichen Farbe antritt wie die Heimmannschaft, wird ihr eine Frist von 
30 Minuten eingeräumt, um einen neuen Satz Trikots zu beschaffen. Nach Ablauf 
dieser Frist brechen die Schiedsrichter das Spiel ab und erstellen einen Rapport an die 
zuständigen Ausschüsse. 

 
 

1.4 Spielzeiten 

 
1.4.1 Sämtliche Spiele müssen tagsüber stattfinden, zu der im Spielplan oder der offiziellen 

Einladung vorgesehenen Uhrzeit sowie auf dem entsprechenden Spielfeld. 
 

Aus wichtigem Grund können die zuständigen Ausschüsse eventuelle Ausnahmen 
zulassen.  

 
1.4.2 Falls am gleichen Tag mehrere Spiele auf dem gleichen Spielfeld stattfinden, müssen 

zwischen dem jeweiligen Spielbeginn 3 Stunden liegen. 
 
 

1.5 Nachholspiele 

 
1.5.1 Die Nachholung von nicht begonnenen, nicht beendeten oder annullierten Spielen wird 

durch die Verfügungen der zuständigen Ausschüsse geregelt. Gegen diese 
Entscheidungen ist kein Einspruch möglich.  

 
1.5.2 Das Nachholspiel wird von der Mannschaft organisiert, der das nicht begonnene, nicht 

beendete oder annullierte Spiel bei der Annullierung zugesprochen wurde. Sollten sich 
die beiden Mannschaften nicht auf einen neuen Spieltermin einigen können, wird der 
Termin für das Nachholspiel, das innerhalb von 30 Tagen nach der Annullierung 
stattfinden muss, vom technischen Ausschuss festgelegt. Gegen diese Entscheidung ist 
kein Einspruch möglich.  
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1.5.3 Falls ein Spiel nach 2 gespielten Dritteln durch die Schiedsrichter aufgrund von 
Problemen der Witterung, der Beleuchtung oder anderer Infrastrukturprobleme 
abgebrochenen werden muss, können die Mannschaften bei Einstimmigkeit via 
Schiedsrichterrapport beantragen, dass das Resultat zum Zeitpunkt des Abbruchs 
anerkannt wird. 

 
 

1.6 Verpflichtung zum Austragen von Spielen 

 
1.6.1 Die Mannschaften sind verpflichtet, die Spiele zu beginnen und zu beenden, 

unabhängig von den jeweiligen Bedingungen. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Regel 
wird der Protest der Mannschaft, die das Spiel nicht begonnen oder nicht beendet hat, 
unabhängig von seiner Form, als unzulässig abgewiesen, und zwar gemäss den 
speziellen Bestimmungen in den folgenden Artikeln. 

 
 

1.7 Verweigerung des Spielbeginns 

 
1.7.1 Die Mannschaft, die sich weigert, ein Spiel zu bestreiten, wird gemäss Art. 9.3.1 Ziffer 

1 zu einer Geldbusse verurteilt; das Spiel wird für die gegnerische Mannschaft 
gewertet. Die zuständigen Ausschüsse können von einer Geldbusse absehen, wenn die 
Weigerung durch einen schwerwiegenden Fall höherer Gewalt begründet werden kann.  
 
Die Mannschaft, die zum zweiten Mal innerhalb einer Saison nicht antritt, sich weigert 
zu spielen oder eine Begegnung nicht beenden will, wird gemäss Artikel 1.10 und 2.10 
von der Meisterschaft ausgeschlossen.  

 
1.7.2 Falls eine Mannschaft während den letzten 2 regulären Meisterschaftsrunden oder den 

Finalspielen (Play-offs / Play-outs /   schweizerische Finalrunde) ein Spiel nicht antritt, 
wird sie mit einer zusätzlichen Busse zum Forfait gemäss den Richtlinien für Technik 
und Verwaltung  bestraft. 

 
Diese zusätzliche Busse wird zu gleichen Teilen zwischen dem SIHV und der 
unschuldigen Mannschaft aufgeteilt. Bei einer schweizerischen Finalrunde, wird die 
Busse zwischen dem SIHV und dem Organisator aufgeteilt. 

 

1.8 Verweigerung der Spielfortführung 

 
1.8.1 Zieht sich eine Mannschaft während des Spiels zurück, wird das Spiel für die 

gegnerische Mannschaft gewertet; ausserdem wird die Mannschaft gemäss Art. 9.3.1 
Ziffer 2 mit einem Bussgeld belegt.  

 
 
 

1.9  Nichtantritt auf dem Spielfeld / verspäteter Antritt 
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1.9.1 Die Mannschaft, die nicht innerhalb von 30 Minuten nach dem für diese Begegnung 
festgesetzten Spielbeginn spielbereit auf dem Spielfeld antritt, gilt als Mannschaft, die 
sich weigert zu spielen. Als Ausnahme zu dieser Regel können die Schiedsrichter mit 
Zustimmung der gegnerischen Mannschaft ein Spiel auch nach einer Verzögerung von 
über 30 Minuten anpfeifen. In diesem Fall muss die gegnerische Mannschaft ihre 
Zustimmung ausdrücklich auf dem Spielberichtsbogen vermerken. Dieser muss von 
den beiden Mannschaftskapitänen unterzeichnet werden. Falls die Begegnung 
aufgrund einer Verspätung nicht ausgetragen werden kann, die nachweislich auf einen 
Verkehrsunfall oder auf andere Transportprobleme zurückzuführen ist, entscheidet der 
technische Ausschuss darüber, ob das Spiel innerhalb von 30 Tagen neu angesetzt 
wird.  

 
1.9.2 Die Mannschaft, die nachweislich aus schwerwiegenden Gründen zu spät auf dem 

Spielfeld erscheint, d.h. nach dem offiziell festgelegten Termin, jedoch vor Ablauf der 
Frist von 30 Minuten, wird entsprechend den Jahresrichtlinien des SIHV bestraft.  

 
1.9.3 Falls ein Spiel durch ein anderes, vorhergehendes Spiel verzögert wird, wird den 

Mannschaften eine Frist von 15 Minuten zum Aufwärmen eingeräumt. 
 

1.10 Forfait 

 
1.10.1 Ein „Forfait“ wird mit 5 - 0 gewertet, die Punkte und Tore werden entsprechend 

berücksichtigt. 
 
1.10.2 Falls die zuständigen Ausschüsse einer Mannschaft den Sieg durch „Forfait“ 

zusprechen, wird das Ergebnis der Begegnung offiziell anerkannt, wenn die 
Tordifferenz zugunsten des Siegers gleich oder grösser 5 beträgt. 

 
1.10.3 Falls die zuständigen Ausschüsse einer Mannschaft den Sieg durch „Forfait“ 

zusprechen und die Tordifferenz zugunsten des Siegers unter 5 beträgt, findet Art. 
1.10.1 des vorliegenden Kapitels Anwendung. 

 
1.10.4 Falls die zuständigen Ausschüsse ein Spiel „Forfait“ erklären, weil sich eine der 

beiden Mannschaften  mit einer irregulären Spieleranzahl, gemäss Art. 4.2.1 des 
Spielreglementes, zu einem Spiel präsentiert, findet Art. 1.10.1 des vorliegenden 
Kapitels Anwendung.  

 
1.10.5 Die Mannschaft, die zum vierten Mal innerhalb einer Saison ein Spiel durch „Forfait“ 

verliert, wird gemäss Art. 2.10 von der Meisterschaft ausgeschlossen.  
 
1.10.6 Wenn nach einem oder mehreren „Forfait“ gegebenen  Spielen der Mannschaft, die 

den Fehler  begangen hat, keine Mahnung oder Verwarnung erfolgt ist,  findet die 
Sanktion gemäss Art. 2.10 keine Anwendung. 
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1.11 Gleichstand in der Tabelle 

 
1.11.1 Wenn zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Meisterschaft die gleiche 

Anzahl an Punkten haben, wird der entsprechende Tabellenplatz anhand folgender 
Angaben in der entsprechenden Reihenfolge ermittelt: 

 
• Anzahl der Spiele 
• Tordifferenz während der Meisterschaft. 
• Anzahl der während der Meisterschaft erzielten Tore. 
• Punkte in direkten Begegnungen. 
• Tordifferenz in direkten Begegnungen. 
• Anzahl der Strafminuten (die Mannschaft mit weniger Strafminuten steht auf dem 

höheren Tabellenplatz). 
 
1.11.2 Bei Punktegleichheit auf dem ersten Platz zur direkten Vergabe eines nationaler Titels 

findet der vorhergehende Paragraph Anwendung, um die beiden besten Mannschaften 
zu ermitteln. Zur Ermittlung des Tabellenführers wird ein Entscheidungsspiel 
zwischen den beiden besten Mannschaften auf neutralem Boden ausgetragen.   

 
 
 

2. Meisterschaft 
 
 

2.1 Entscheidungsspiel, Play-off, Play-out oder Schweizer Cup 

 
2.1.1 Wenn zwischen den Mannschaften nach einem Entscheidungsspiel, einem Play-off, 

einem Play-out oder einem Spiel um den Schweizer Pokal noch immer Gleichstand 
herrscht, werden zwei zusätzliche Halbzeiten von jeweils 10 Minuten ausgetragen. 
Vor Beginn der ersten Verlängerung wird den Mannschaften eine Pause von 10 
Minuten gewährt. Während dieser Verlängerung gewinnt die Mannschaft, die als erste 
ein Tor erzielt. Das Spiel wird daraufhin sofort abgebrochen. Herrscht nach den beiden 
Verlängerungen von je 10 Minuten immer noch Gleichstand, werden 5 Penaltys von 5 
verschiedenen Spielern, mit Ausnahme der Torhüter, von jeder Mannschaft ausgeführt. 

 
Bei Gleichstand werden weitere Penaltys ausgeführt, jeweils abwechselnd von jeder 
Mannschaft, bis eine der Mannschaften führt.  

  
Die Spieler, die bereits einen Penalty ausgeführt haben, dürfen erst wieder schiessen, 
wenn alle Spieler der kleineren Mannschaft einen Schuss ausgeführt haben. Die 
Torhüter führen keine Penaltys aus.  
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2.2 Zuständigkeit der Ausschüsse 

 
2.2.1 Vor Beginn der Meisterschaft legt der Ausschuss des SIHV die Zuständigkeiten der 

einzelnen Ausschüsse fest. Die Ausschüsse sind gemeinsam oder jeder für sich für die 
Veröffentlichung der entsprechenden Bestimmungen zuständig. 

 
 

2.3 Meldung für die Meisterschaft  

 
2.3.1 Die Meldeanträge zur Meisterschaft müssen den zuständigen Ausschüssen bis zum 30. 

November vor der neuen Saison zugehen (Prioritaire, massgeblich ist der 
Poststempel). 

 
Die Anträge müssen von dem gesetzlichen Vertreter des Vereins oder von seinem 
Stellvertreter unterzeichnet sein. Meldeanträge, die nach den festgesetzten Fristen 
eintreffen, werden für unzulässig erklärt. 

 
2.3.2 Der zuständige Ausschuss fakturiert den Jahresbeitrag an den Verein sowie die 

Teilnahmegebühren für jede eingetragene Mannschaft. Um endgültig zugelassen zu 
werden, muss der Verein nachweisen, dass er den Betrag bis zum 15. Januar vor 
Beginn der neuen Saison beglichen hat. 

 
2.3.3 Damit eine Mannschaft in der Nationalliga spielen darf, muss der Verein mindestens 2 

Mannschaften zur Meisterschaft gemeldet haben, eine davon in den Kategorien 
Junioren, Novizen oder Minis. 

 
 

2.4 Verzicht auf die Meisterschaft 

 
2.4.1 Falls ein Verein vor dem 30. November den Verzicht auf die Teilnahme an der 

Meisterschaft offiziell bekannt gibt oder sich bis zum 15. Dezember zurückzieht, wird 
der freie Platz dem Finalverliererklub der unteren Liga zugewiesen. Falls dieser den 
Aufstieg ablehnt, wird der relegierte Klub der vergangenen Meisterschaft wieder 
heraufgeholt. Falls auch dieser seinen Ligaerhalt  ablehnt, wird die Meisterschaft mit 
einer unvollständigen Anzahl von Mannschaften durchgeführt. 

 

2.5 Verlängerung der Meldefristen 

 
2.5.1 Falls es notwendig ist, die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften zu ergänzen, hat 

das Komitee das Recht, neue Fristen für die Anmeldung zur Meisterschaft anzusetzen. 
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2.6 Spielplan für die Meisterschaft 

 
2.6.1 Sobald die Meldefrist abgelaufen ist, erstellt der technische Ausschuss die Spiel- und 

Zeitpläne für die Meisterschaft. 
 
2.6.2 Falls erforderlich, kann der technische Ausschuss jederzeit von Amts wegen 

Änderungen an diesem Spielplan vornehmen. Sämtliche Entscheidungen in Bezug auf 
die oben genannten Bestimmungen sind endgültig, es ist kein Einspruch möglich.  

 
 

2.7 Aussetzung der Meisterschaft 

 
2.7.1 Aus schwerwiegenden Gründen hat die ausserordentliche Generalversammlung auf 

Vorschlag des Komitees die Befugnis, die Meisterschaft ganz oder teilweise 
auszusetzen. 

 
 

2.8 Gebühren für die Vereine 

 
2.8.1 Sämtliche Gebühren in Zusammenhang mit dem Ablauf der Meisterschaft gehen zu 

Lasten der Vereine, dies gilt auch für die Spesen ihrer Mannschaften. Ausserdem 
müssen die Heimmannschaften für die Entschädigung der Schiedsrichter sowie für die 
Spesen der Schiedsrichter während der Pausen zwischen dem 2. und 3. Drittel 
aufkommen. Die Entschädigung für die Schiedsrichter wird vom SIHV vor Beginn der 
Meisterschaftsrunde festgelegt. 

 
 

2.9 Verzicht vor Beginn der Meisterschaft 

 
2.9.1 Falls ein Verein auf die Teilnahme an der Meisterschaft verzichtet, nachdem er die 

Meldung ordnungsgemäss vorgenommen, den Vereinsbeitrag sowie die Meldegebühr 
für die Meisterschaft bezahlt hat, die Meisterschaft jedoch noch nicht begonnen hat, 
werden diesem Verein die gezahlten Beträge nicht zurückerstattet.  

 
2.9.2 Die Bindung zwischen den Spielern, die im Besitz einer Spieler-

/Mannschaftsoffiziellenkarte sind, und dem Verein wird unmittelbar nach 
Ankündigung des Verzichts gelöst. 
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2.10 Rücktritt oder Ausschluss nach Beginn der Meisterschaft 

 
2.10.1 Wenn eine Mannschaft ihre Meldung nach Beginn der Meisterschaft zurückzieht oder 

davon ausgeschlossen wird, werden keinerlei Gebühren in Verbindung mit der 
Teilnahme an der Meisterschaft zurückerstattet. Die Bindung zwischen den Spielern, 
die im Besitz einer Spieler-/Mannschaftsoffiziellenkarte sind, und dem Verein wird 
mit sofortiger Wirkung gelöst.  

 
2.10.2 In allen Fällen gemäss Art. 2.10.1 sowie einem Fall nach Art. 2.9.2 dürfen die Spieler 

erst nach Zustimmung der zuständigen Ausschüsse eine Spieler-/Mannschafts-
offiziellenkarte einer neuen Mannschaft erhalten.  

 
Die nach Beginn der Meisterschaft zurückgezogene oder ausgeschlossene Mannschaft 
wird auf den letzten Tabellenplatz gesetzt, mit sämtlichen, damit verbundenen 
Konsequenzen. Die Tabelle der Meisterschaft wird wie folgt geändert:  

 
• Wenn der Rückzug oder der Ausschluss vor dem Ende der Hinrunde erfolgt, werden 

alle von diesem Verein bestrittenen Begegnungen annulliert. 
 

• Wenn der Rückzug oder der Ausschluss nach Abschluss der Hinrunde erfolgt, 
bleiben die Ergebnisse bestehen. Alle bereits bestrittenen oder noch auszutragenden 
Begegnungen der Rückrunde gegen die zurückgezogene oder ausgeschlossene 
Mannschaft werden jedoch „Forfait“ für die gegnerischen Mannschaften gegeben. 
Art. 1.10.1 findet dabei in allen Fällen Anwendung.  

 
2.10.3 Bei einem Nichtantritt eines Spiels der Play-off- und der Play-out-Serie, wird die 

betroffene Mannschaft sofort von der Runde ausgeschlossen.  
 
 

2.11 « Jugend » und « Frauen » Mannschaften 

 
2.11.1 Maximal zwei Vereine können eine Vereinbarung treffen, maximal eine gemeinsame 

Mannschaft zur Meisterschaft in den Kategorien Junior, Novize oder Mini zu melden.  
 
2.11.2 Diese Jugend-Mannschaften dürfen bei einem Aufstieg in die Nationalliga nur einen 

Verein vertreten.  
 
2.11.3 Höchstens 2 Vereine dürfen, nach Vereinbarung, gemeinsam höchstens 1 

Frauenmannschaft zur Meisterschaft anmelden. 
 
 

2.12 Bekanntgabe des Schweizer Meisters  

 
2.12.1 Jedes Jahr wird die Mannschaft, die an erster Stelle der Tabelle in ihrer jeweiligen 

Kategorie oder Liga steht, zum Schweizer Meister erklärt. 
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2.13 Ermittlung des Torschützenkönigs 

 
 
2.13.1 Torschützenkönig ist der Spieler oder die Spielerin die/der, in der regulären Saison, 

die meisten Punkte sammelt. 
 
2.13.2 Um die Gesamtzahl der Punkte zu berechnen, summiert man die Tore mit den Assists. 
 
2.13.3 Im Falle einer Punktegleichheit zwischen 2 oder mehreren Spieler(Innen), wird die 

Rangliste nach den folgenden Kriterien bestimmt:  
 

• erzielten Tore 
• Strafminuten 
• bestrittene Spiele 

 
2.13.4 Wird ein Spiel, in Folge einer Regelwidrigkeit, als Forfait erklärt und dessen 

Endresultat beibehalten, so zählen die gesammelten Punkte. Falls aber die Begegnung 
als 5-0 Sieg gewertet wird, zählen die Punkte nicht. 

 
2.13.5 Falls die zuständige Abteilung ein Forfait-Sieg erklärt, zugunsten der Mannschaft die 

das Spiel auch auf dem Platz gewonnen hat, zählen die Punkte bei einer Tordifferenz 
von 5 Tore oder mehr.  

 
2.13.6 Falls die zuständige Abteilung ein Forfait-Sieg erklärt, zugunsten der Mannschaft die 

das Spiel auch auf dem Platz gewonnen hat, zählen die Punkte nicht, wenn die 
Tordifferenz unter 5 Tore liegt. 

 
2.13.7 Die Torschützenkönige der verschiedenen Ligen in den Kategorien Herren und 

Damen, bekommen eine Auszeichnung vom SIHV überreicht. 
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2.14 Qualifikation für den Europacup der Meistermannschaften 

 
2.14.1 Jedes Jahr informiert die IISHF den SIHV über die Anzahl pro Kategorie für den 

Europacup der Meistermannschaften qualifizierten Mannschaften. 
 
2.14.2 In jeder Kategorie ist die als erste qualifizierte Mannschaft der deklarierte 

Schweizermeister. 
 
2.14.3 Falls es möglich ist, mehr als eine Mannschaft einzuschreiben, hängt die Wahl der 

nächstqualifizierten Mannschaften vom Meisterschaftsmodus der betroffenen 
Kategorie ab.  

 
2.14.4 Falls die reguläre Meisterschaft einer Kategorie die besten Schweizer Mannschaften in 

einer nationalen Gruppe vereint, ist die für den Europacup nächstqualifizierte 
Mannschaft zuerst der Finalspielteilnehmer und dann ist das Schlussklassement der 
regulären Saison massgebend.  

 
2.14.5 Falls die reguläre Meisterschaft einer Kategorie regional durchgeführt wird und der  

Schweizermeister anlässlich einer nationalen Finalrunde oder per Play-offs in Form 
von Best of Spielen ermittelt wird, werden die nächstqualifizierten Mannschaften 
entweder gemäss Klassement der Finalrunde, bzw. der Play-offs und dem Verlierer 
gegen den Schweizermeister im Halbfinal festgelegt. 

 
 
 

3. Freundschaftsspiele 
 

3.1 Freundschaftsspiele 

 
3.1.1 Die Organisation von Freundschaftsspielen ist jederzeit möglich, solange diese nicht 

den reibungslosen Ablauf der Meisterschaft stören und die Statuten und das 
Spielreglement des SIHV eingehalten werden. Die organisierende Mannschaft  kann 
beim Schiedsrichterausschuss die Entsendung von Schiedsrichtern mit einer gültigen 
Lizenz beantragen.  
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4. Spielfelder  
 

4.1 Zulassung von Spielfeldern 

 
4.1.1 Wenn sich ein Verein zur Meisterschaft anmeldet, muss er dabei angeben, ob er über 

ein Spielfeld verfügt, das den Bestimmungen des Spielreglements entspricht und vom 
technischen Ausschuss des SIHV zugelassen ist.  Sämtliche Veränderungen an der 
Spielfläche oder deren Ausstattung müssen den zuständigen Ausschüssen von den 
betreffenden Vereinen gemeldet werden. Die zuständigen Ausschüsse stellen dann 
eine neue Zulassung für das Spielfeld aus. 
 
In keinem Fall kann das Zulassungsprotokoll bei einem Protest wegen eines 
unbespielbaren oder nicht ordnungsgemäss ausgestatteten Spielfelds einen 
unwiderlegbaren Beweis darstellen. Als Ausstattung des Spielfeldes, dessen integralen 
Bestandteil sie darstellen, gelten die im Spielreglement des SIHV vorgesehenen 
Gegenstände. 

 
 

4.2 Nichtverfügbarkeit des Spielfeldes  

 
4.2.1 Falls das Spielfeld nicht verfügbar ist und dieser Status mindestens 7 Tage vor dem 

offiziellen Termin für die Begegnung offiziell bekannt gegeben wurde, kann der 
technische Ausschuss folgende Anordnungen treffen:  

 
• Tausch des Austragungsortes mit dem Gegner, sofern es sich um ein Spiel der 

Hinrunde  handelt.  
• Austragung des Spiels auf einem anderen, zugelassenen Spielfeld. 
• Verlegung der Begegnung entsprechend den Bestimmungen aus Art. 1.5, sofern diese 

Verlegung den reibungslosen Ablauf der Meisterschaft nicht beeinträchtigt. 
 
4.2.2 Falls die Heimmannschaft die Begegnung nicht entsprechend diesen Bestimmungen 

austragen kann, gilt dies als Nichtantritt gemäss Artikel 1.6 und 1.7. 
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4.3 Regelwidriges Spielfeld 

 
4.3.1 Es obliegt ausschliesslich den Schiedsrichtern, ohne Einspruchsmöglichkeit, sämtliche 

Entscheidungen in Bezug auf die Ordnungsmässigkeit des Spielfelds und der 
Ausstattungen vor und während der Begegnung zu treffen. 

 
4.3.2 Wenn die Schiedsrichter vor Beginn der Begegnung schwerwiegende Defekte oder 

Regelwidrigkeiten feststellen, die den reibungslosen Ablauf des Spiels beeinträchtigen 
und die nicht innerhalb einer Frist von 30 Minuten behoben werden können, pfeifen 
die Schiedsrichter das Spiel nicht an. Die genauen Umstände werden im 
Schiedsrichterrapport festgehalten.  

 
4.3.3 In einem solchen Fall verliert die Heimmannschaft das Spiel durch „Forfait“, dies 

jedoch nur, wenn die Schuld aus Gründen der Fahrlässigkeit bei der Heimmannschaft 
liegt; in diesem Fall findet Art. 1.7 Anwendung.  

 

4.4 Unbespielbares Spielfeld 

 
4.4.1 Es obliegt ausschliesslich den Schiedsrichtern, ohne Einspruchsmöglichkeit, sämtliche 

Entscheidungen in Bezug auf den einwandfreien Zustand des Spielfeldes vor und 
während der Begegnung zu treffen. 

 
4.4.2 Falls der Zustand der Unbespielbarkeit nach Ansicht der Schiedsrichter nur 

vorübergehend gegeben ist, kann der Beginn der Begegnung um höchstens 30 Minuten 
verschoben werden. Im Fall einer Unbespielbarkeit, im Verlauf des Spiels auftritt, 
wird die Begegnung für maximal 30 Minuten unterbrochen, bis das Spielfeld erneut 
bespielbar ist. 

 

4.5 Öffentliche Ordnung 

 
4.5.1 Die Mannschaften sind immer für das Verhalten ihrer eigenen Fans verantwortlich, 

dies gilt in gleicher Weise für Auswärtsspiele. Die Heimmannschaften sind zudem 
insbesondere für die öffentliche Ordnung und deren Aufrechterhaltung auf dem 
Spielfeld verantwortlich. Ausserdem sind sie verantwortlich für den Schutz der 
Schiedsrichter und der Gastmannschaften vor, während und nach dem Spiel. 

   
4.5.2 Nur die Schiedsrichter haben das Recht, mit Hilfe des Kapitäns der Heimmannschaft, 

gegen die Anwesenheit von Zuschauern vorzugehen, die den reibungslosen Ablauf des 
Spiels stören. 

 
4.5.3 Falls die Schiedsrichter ein Zuschauer identifizieren, der eine Offiziellenkarte des 

SIHV besitzt, und der sich auf untragbare weise gegenüber den Spielern oder den 
Offiziellen verhält, werden die Schiedsrichter ein Bericht verfassen. Der Bericht wird 
der  Disziplinarkommission geschickt. Der Schuldige wird, gemäss den Richtlinien 
des Disziplinarreglements, die für Spieler und Offiziellen Anwendung finden, bestraft. 
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4.6 Schutz der Schiedsrichter 

 
4.6.1 Die Verantwortung für den Schutz der Schiedsrichter liegt grundsätzlich bei der 

Heimmannschaft. Die gegnerische Mannschaft muss sie jedoch gegebenenfalls dabei 
unterstützen. Bei einem Zwischenfall müssen die Spieler beider Mannschaften, unter 
der persönlichen Verantwortung beider Mannschaftskapitäne, die Schiedsrichter und 
sich selbst gegenseitig schützen. 

 

4.7 Sanitätsposten 

 
4.7.1 Jeder Spieler muss persönlich gegen Unfälle versichert sein.  
 
4.7.2 Die Heimmannschaft ist verantwortlich und verpflichtet, bei jedem Spiel einen 

Sanitätsposten zur Verfügung zu stellen (Vereinsapotheke, Trage und Decke). 
 
4.7.3 Im Fall der Missachtung von Art. 4.7.2 werden die in den Jahresrichtlinien des SIHV 

vorgesehenen Sanktionen verhängt. 
 
 
 

5. Fusionen zwischen 2 oder mehreren Vereinen 
 
 
5.1.1 Ein Verein, der aus einer Fusion entstanden ist, darf an den Sportwettkämpfen 

teilnehmen, nur wenn die Fusion vor dem 15en Januar des Saisonjahres effektiv wird. 
  
5.1.2 Die Vereine haben die Möglichkeit, nach dem Einverständnis des SIHV, zu 

fusionieren. Es gibt 2 Arten der Fusionierung: 
 

• Erste Art :  die Entstehung eines neuen Verein durch die Zusammensetzung 
mehrerer Vereinen. 

• Zweite Art : ein Verein übernimmt einen oder   mehrere Vereine.  
 
5.1.3 Die Vereine die fusionieren wollen, müssen : 
 

1. Mit dem SIHV im Reinen sein, vor allem was das Finanzielle betrifft dürfen bei 
allen beteiligten Vereinen keine offenen Rechnungen gegenüber des SIHV 
bestehen. 

 
2. Einen schriftlicher Antrag muss vor dem 1en Januar, der zu bestreitenden Saison, 

dem SIHV eingereicht werden. 
 
5.1.4 Dem Fusionsantrag beiliegend, müssen auch die Kopien der Ergebnisprotokolle der 

Generalversammlungen der beteiligten Vereine eingereicht werden. 
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5.1.5 Im Falle eines Einverständnis des SIHV betreffend der Fusion, wird eine schriftliche 
Mitteilung zur Fusion die die Rechte und Pflichten des neuen Vereins gegenüber des 
SIHV beinhaltet, zur neuen Adresse des Vereins gesendet. Falls der Antrag verweigert 
wird, muss ein Begründungsbrief dem Verein gesendet werden.  

 
5.1.6 Tragweite der Fusion 
 

Die Mannschaften des neuen Vereins spielen auf dem Niveau, das von den 
verschiedenen Mannschaften der beteiligten Vereine, erreicht wurde. Die 
Sportreglemente werden dabei auch beachtet.  

 
Alle lizenzierten Mitglieder eines Vereins sind automatisch und ohne Änderungen für 
den neuen, aus der Fusion entstandenen Verein, qualifiziert. 
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6. Mannschaften und Spieler 
 
 

6.1 Status von Spielern verschiedener Mannschaften des gleichen Vereins 

 
6.1.1 Diese Regeln haben bei Freundschaftsspielen, Turnieren oder dem Schweizer Cup 

keine Gültigkeit. Der SIHV berücksichtigt nur Meisterschafts-, Play-off- oder 
Aufstiegsspiele. Falls in der gleichen Saison zwei oder mehr Mannschaften des 
gleichen Vereins um die jeweilige Meisterschaft spielen, finden die folgenden Regeln 
Anwendung. 

 

6.2 Benennung und Bezeichnung  

 
6.2.1 Zur Unterscheidung von Mannschaften eines gleichen Vereins, welche in der selben 

Spielkategorie (Aktive, Damen) spielen, muss der offiziellen Vereinsbezeichnung eine 
entsprechende römische Ziffer folgen. Diese Regel gilt nicht für Mannschaften, welche 
in der Nationalliga (NL) spielen. Falls zum Beispiel ein Verein eine Mannschaft in der 
NLA und eine in der NLB hat, muss der offiziellen Vereinsbezeichnung der 
Mannschaft der LNB die römische Ziffer II folgen. Für Vereine, welche mehrere 
Mannschaften in der jeweiligen Kategorie Junioren, Novizen und Minis haben, muss 
der offiziellen Vereinsbezeichnug nur ein alphabetischer Buchstabe (a, b) folgen.  

 
Die Hauptmannschaft ist zwingend diejenige, welche in der höchsten Liga spielt. Die 
Ziffern der anderen Mannschaften werden gemäss dem gleichen  Prinzip festgelegt. 
Die Mannschaft I wird immer in der höheren Liga spielen, als die Mannschaft II. 
 
Falls ein Verein mehrere Mannschaften hat, welche in der gleichen Liga spielen, ist die 
römische Ziffer gleich. Man fügt der römischen Ziffer einen Buchstaben  gemäss 
alphabetischer Reihenfolge bei (IIa, IIb). Die Mannschaft mit dem ersten 
alphabetischen Buchstaben gilt als die höhere, zum Beispiel für die Spielerabrechnung 
und den Übertritt von einer Mannschaft zur anderen. 
 
Es ist möglich, dass ein Verein mehrere Mannschaften in der gleichen Liga hat, 
vorausgesetzt es gibt mehrere Gruppen in der Liga. Die Mannschaften können auf 
keinen Fall in der gleichen Gruppe spielen. 
 
In der untersten Liga und in den Kategorien Junioren, Novizen, Minis und Damen ist 
es möglich, dass ein Verein mehrere Mannschaften in der gleichen Gruppe hat.   
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6.2.2 Torhüter 
 
6.2.2.1 Die Zugehörigkeit eines Torhüters zu einer bestimmten Mannschaft der gleichen 

Kategorie desselben Vereins wird durch die Anzahl an absolvierten Spielen ermittelt. 
Ein Spiel wird berücksichtigt, wenn der Name des Torhüters auf dem 
Spielberichtsbogen aufgeführt ist und er in zwei verschiedenen Dritteln, die nicht 
unbedingt aufeinander folgen müssen, im Spiel war.  
 
Die in Mannschaft II bestrittenen Spiele werden nicht berücksichtigt. Sobald ein 
Torhüter 5 zählende Spiele in Mannschaft I eingesetzt wurde, wird er dieser 
Mannschaft zugeordnet und darf nicht mehr in Mannschaft II spielen.  
 
Ein Torhüter, die keine 5 zählenden Spiele in Mannschaft I absolviert hat, kann auch 
in Mannschaft II mitspielen.  
 
Während der Transfer-Zeitspanne kann ein Transfer der Spielerkarte entsprechend 
den Modalitäten und Regeln, die für eine normale Spielerkarte gelten, beantragt 
werden. In diesem Fall findet der vorliegende Punkt des Reglements erneut 
Anwendung. 

 
6.2.2.2 Analog zu Art. 6.2.2.1 kann ein Torhüter, der 5 Spiele in Mannschaft II absolviert 

hat, nicht mehr in Mannschaft III spielen, und so fort. 
 
6.2.3 Feldspieler 
 
6.2.3.1 Die Zugehörigkeit eines Feldspielers zu einer bestimmten Mannschaft der gleichen 

Kategorie desselben Vereins wird durch die Anzahl an absolvierten Spielen ermittelt. 
Die Spiele werden berücksichtigt, wenn der Name des Spielers auf dem 
Spielberichtsbogen der ersten Mannschaft aufgeführt wird.  
 
Die in Mannschaft II bestrittenen Spiele werden nicht berücksichtigt.  
 
Sobald ein Spieler 3 Spiele mit Mannschaft I  absolviert hat, gilt er als Spieler dieser 
Mannschaft.  
 
Die Spieler, die keine 3 zählenden Spiele in Mannschaft I absolviert haben, können 
auch in Mannschaft II mitspielen.  
 
Während der Transfer-Zeitspanne kann ein Transfer der Spielerkarte (max. 3 Spieler) 
entsprechend den Modalitäten und Regeln, die für eine normale Spielerkarte gelten, 
beantragt werden. In diesem Fall findet der vorliegende Punkt des Reglements erneut 
Anwendung. 

 
6.2.3.2 Analog zu Art. 6.2.3.1 kann ein Spieler, der 3 Spiele in Mannschaft II absolviert hat, 

nicht mehr in Mannschaft III spielen, und so fort. 
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6.2.4 Andere Kategorien 
 
6.2.4.1 Spielerinnen dürfen in den Herrenmannschaften der jeweiligen Kategorie mitspielen, 

die maximale Anzahl an Spielerinnen, die in einer aktiven Herrenmannschaft 
mitspielen darf, ist jedoch auf 3 Spielerinnen begrenzt. Falls eine Spielerin 
gleichzeitig in einer Damen- und einer Herrenmannschaft mitspielt und die 
Begegnungen am gleichen Tag stattfinden, muss die Spielerin der Damenmannschaft 
den Vorzug geben. 

 
6.2.4.2 Eine aktive Mannschaft kann in einem Spiel maximal 4 Spieler und 1 Torhüter 

einsetzen, die im Besitz einer Spielerkarte der Kategorie Junior sind, sowie maximal 
einen Spieler oder lizenzierten Torhüter der höchsten Altersklasse aus der Kategorie 
Novizen.   

 
Diese Einschränkung gilt nicht zwischen den Kategorien Junior und Novizen sowie 
zwischen Novizen und Minis.  

 
6.2.4.3 In Vereinen mit 2 oder mehr aktiven Mannschaften darf ein Spieler oder Torhüter der 

Kategorie Junior oder Novize in einer der anderen aktiven Mannschaften mitspielen. 
 

Ein Spieler (Junior oder Novize) darf in mehreren aktiven Mannschaften spielen, 
ohne Einschränkung betreffend die Liga in der die Mannschaft spielt.  

  
Ein Verein, der aus Gründen des Spielermangels keine Junior-Mannschaft gemeldet 
hat, darf maximal 7 Junior- oder Novizen-Spieler aus der obersten Altersklasse in 
seine aktive Mannschaft aufnehmen. 

     
6.2.4.4 Ein Spieler aus der Kategorie Junior, Novize oder Mini darf in keinem Fall zwei 

Spiele in Folge in verschiedenen Kategorien mitspielen; zwischen beiden Spielen ist 
ein zeitlicher Abstand von 12 Stunden (Uhrzeit des Spielbeginns) einzuhalten. 

 
6.2.4.5 Ein für die Kategorie Junior, Novize oder Mini gemeldeter Torwart darf am gleichen 

Tag in maximal 2 Spielen in Folge in verschiedenen Kategorien eingesetzt werden, 
wenn das Spiel, das er mit der höheren Kategorie ausgetragen hat, nicht 
berücksichtigt wird (siehe Art.  6.2.2.1). 

 
In keinem Fall darf ein Torhüter aus der Kategorie Junior, Novize oder Mini zwei 
Spiele in Folge in der gleichen Kategorie mitspielen; zwischen beiden Spielen ist ein 
zeitlicher Abstand von 12 Stunden (Uhrzeit des Spielbeginns) einzuhalten. 

 
 

6.3 Bildung von Mannschaften 

 
6.3.1 Eine Mannschaft muss zu Beginn der Meisterschaft aus mindestens acht Spielern mit 

einer gültigen Spielerkarte des SIHV und einem Trainer mit einer gültigen Spieler-
/Mannschaftsoffiziellenkarte des SIHV gebildet werden. 
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6.4 Spielberichtsbogen 

 
6.4.1 Fünfzehn Minuten vor dem im Spielplan vorgesehenen Spielbeginn muss die für den 

Spielberichtsbogen verantwortliche Person den Schiedsrichtern den Spielberichts-
bogen vorlegen, der die Liste der Spieler sowie die Spielerkarten zur Identifikation 
beinhalten muss. Der Spielberichtsbogen muss vor dem Spiel von den Tischoffiziellen 
und den jeweiligen Trainern unterzeichnet werden.  

 
6.4.2 Vor Spielbeginn darf der Spielberichtsbogen in keiner Weise mehr abgeändert 

werden; auf dem Spielberichtsbogen eingetragene Spieler, die nicht vor Spielende  
erscheinen, müssen von der für den Spielberichtsbogen verantwortlichen Person 
gestrichen werden. 

  
15 Minuten nach Spielende übergibt die für den Spielberichtsbogen verantwortliche 
Person beiden Mannschaften die Spielerkarten sowie eine Kopie des 
Spielberichtsbogens. 

 
6.4.3 Um als Tischoffizieller zu fungieren (Zeitnehmer und Schreiber), muss die betreffende 

Person auf jeden Fall in der Liste der Tischoffiziellen der Vereine aufgeführt sein. 
Diese Liste muss dem zuständigen Ausschuss bis spätestens 1. März vor Beginn der 
Meisterschaft eingereicht werden. 
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6.5 Identifizierung der Spieler 

 
6.5.1 Kann eine Mannschaft keine Spielerkarten vorlegen, muss sie einen Spielerkarten-

Ersatzbogen ausfüllen. Der betreffende Verein muss ein Bussgeld entsprechend den 
Jahresrichtlinien des SIHV zahlen.  

 
6.5.2 An den Spielen dürfen nur die Spieler teilnehmen, die im Besitz einer für das laufende 

Jahr gültigen Spielerkarte sind. Spieler, die keine gültige Spielerkarte vorweisen 
können, dürfen nicht an der Begegnung teilnehmen. 

 
 

6.6 Anwesenheit eines irregulären Spielers  

 
6.6.1 Die Anwesenheit eines Spielers mit irregulärem Status, die von den zuständigen 

Personen oder durch einen Protest festgestellt wurde, hat zur Folge, dass die 
betreffende Mannschaft das Spiel durch „Forfait“ verliert. Ausserdem ist ein Bussgeld 
entsprechend den Jahresrichtlinien des SIHV zu zahlen.  

 
 
 

7. Spieloffizielle und Mannschaftsoffizielle 
 

7.1 Definition von Spiel- und Mannschaftsoffiziellen 

 
7.1.1 Als Spieloffizielle gelten: 

• Der oder die Schiedsrichter. 
• Der Zeitnehmer 
• Die für den Spielberichtsbogen verantwortliche Person (Schreiber)  
• Ggf. die Torrichter. 
• Ggf. der technische Direktor (bei internationalen Turnieren). 
• Ggf. der Inspektor. 

 
7.1.2 Als Mannschaftsoffizielle gelten:  

• Der Trainer oder Coach. 
• Der technische Leiter. 
• Der Masseur, etc. 

 
 Die Positionen können kumuliert werden. 
  
 Sämtliche Offiziellen müssen im Besitz einer vom SIHV ausgestellten 

Mannschaftsoffiziellen-Karte sein. Während des Spiels dürfen sich nur 5 
Mannschaftsoffizielle im Spielerbereich aufhalten. 
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7.2 Zeitnehmer und für den Spielberichtsbogen verantwortliche Person (Schreiber) 

 
7.2.1 Die Heimmannschaft bzw. die Mannschaft, die ein Spiel auf neutralem Platz 

arrangiert, muss bei allen Spielen einen Zeitnehmer und einen Schreiber stellen. Falls 
eine dieser beiden Personen fehlt, kann ein Ersatz ernannt werden, sofern diese Person 
ordnungsgemäss in der Liste der Tischoffiziellen einer Mannschaft eingetragen ist. 

 
 
7.2.2 Die Pflicht des Schreibers ist es, den Spielberichtsbogen auszufüllen. Ausserdem muss 

er den Spielberichtsbogen per Prioritaire (A) an die zuständigen Ausschüsse senden, 
und zwar spätestens am ersten Werktag nach dem Spiel. Des Weiteren muss er das 
Spielergebnis entsprechend den Jahresrichtlinien des SIHV durchgeben.  

 
7.2.3 Falls der Spielberichtsbogen versehentlich nicht oder verspätet eingesandt wird oder 

die Meldung des Spielergebnisses an die zuständige Person unterbleibt, wird ein 
Bussgeld gemäss den Jahresrichtlinien des SIHV fällig. 

 
 

7.3 Verlust des Spielberichtsbogens 

 
7.3.1 Falls der Original-Spielberichtsbogen nach dem Ausfüllen verloren geht oder zerstört 

wird, wird das Spiel auf der Basis des von den Schiedsrichtern angegebenen 
Endergebnisses bestätigt. 

 
 

7.4 Fehler in der Zeitnahme (Störung) 

 
7.4.1 Wenn es während des Spiels aufgrund einer Störung oder eines Ausfalls des 

Zeitmessers nicht mehr möglich ist, die genaue effektive Spielzeit zu ermitteln, legen 
die Schiedsrichter die Zeit in eigenem Ermessen fest. Gegen diese Entscheidung ist 
kein Einspruch möglich. 

 
Aufgrund einer Störung oder eines Ausfalls des Zeitmessers kann kein Protest 
eingereicht werden. 
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8. Sanktionen 
 

8.1 Disziplinarbefugnis 

 
8.1.1 Die Disziplinarbefugnis der Strafausschüsse entspricht den Bestimmungen der 

Statuten und Reglements der SIHV. 
 
 

8.2 Strafen und Bussgelder 

 
8.2.1 Der SIHV gibt jährlich Richtlinien im Hinblick auf Sanktionen und Bussgelder gegen 

zuwiderhandelnde Vereine heraus. 
 
8.2.2 Die im Disziplinarreglement vorgesehenen  Strafen und Bussgelder werden dem 

betroffenen Spieler auferlegt. Der Verein ist für die Bezahlung gemäss Artikel 8.12.1 
zuständig und bis spätestens Ende Saison muss der Verein sämtliche offenen Bussen 
seiner angeschlossenen Spieler begleichen. 

 

8.3 Spielverlust 

 
8.3.1 Für die Mannschaft, die für Fakten und Situationen verantwortlich gemacht wird, die 

den reibungslosen Ablauf eines Spiels entscheidend beeinflusst oder die Durchführung 
eines Spiels verhindert haben, wird das Spiel durch „Forfait“ als verloren erklärt. Im 
Fall einer beiderseitigen Verantwortung wird das Spiel annulliert und die 
Mannschaften gemäss Artikel 1.7,  1.8,  1.9; und 1.10 sowie entsprechend der 
Jahresrichtlinien des SIHV bestraft.  

 
 

8.4 Spielfeld-Disqualifikation 

 
8.4.1 Bei einer Mannschaft, die auf möglichst objektive Weise für schwerwiegende 

Störungen durch ihre eigenen Anhänger verantwortlich gemacht werden kann, kann 
das Spielfeld disqualifiziert werden. Eine derartige Sanktion beinhaltet, dass die 
Spiele, die während der Disqualifikation auf dem eigenen Feld ausgetragen worden 
wären, auf neutralem Boden ausgetragen werden müssen, der von den zuständigen 
Ausschüssen festgelegt wird. Dieser Artikel gilt ebenfalls für Vereine, die die vom 
technischen Ausschuss oder anderen Ausschüssen ausgesprochenen Richtlinien im 
Hinblick auf das Spielfeld und seine Infrastruktur nicht umsetzen wollen.  

 

8.5 Gültigkeit der Spielfeld-Disqualifikation 

 
8.5.1 Im Allgemeinen beschränken sich die Folgen einer Spielfeld-Disqualifikation auf die 

Spiele der Mannschaft, die der Auslöser dafür war. 
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8.6 Inkrafttreten der Spielfeld-Qualifikation 

 
8.6.1 Die Sanktionen in Bezug auf die Spielfeld-Disqualifikation werden beginnend mit 

dem Spiel berücksichtigt, das unmittelbar auf das Datum folgt, an dem Verein die 
Entscheidung der zuständigen Ausschüsse mitgeteilt wurde, sofern die 
Aussetzungsmassnahmen dem betreffenden Verein ordnungsgemäss und rechtzeitig 
mitgeteilt wurden. 

 
 

8.7 Umsetzung der Spielfeld-Disqualifikation 

 
8.7.1 Eine Spielfeld-Disqualifikation für mehrere Spieltage der Meisterschaft oder andere 

offizielle Spiele kann nur dann berücksichtigt und auch berechnet werden, wenn die 
Spiele mit einem gültigen Ergebnis im Sinne der Tabelle ausgeführt wurden. In allen 
Fällen kann die Disqualifikation im Hinblick auf offizielle Spiele für mehrere 
Spieltage nicht durch andere Veranstaltungen ausgeglichen werden. Während der 
Saison nicht ausgeglichene Disqualifikationsstrafen werden automatisch in die 
folgende Saison übernommen. 

 
 

8.8 Gültigkeit des Spiels und Befugnis der zuständigen Ausschüsse 

 
8.8.1 Es obliegt den zuständigen Organen zu überprüfen, ob die Vorkommnisse während 

eines Spiels eine Verfälschung des Spiels zu Folge hatten, und zwar auf der Basis 
ausschliesslich technischer Kriterien, und in welchem Masse sie dieses Spiel verfälscht 
haben. 

 
8.8.2 Bei der Ausübung ihrer Befugnisse können die zuständigen Ausschüsse erklären, dass 

das Spiel auf korrekte Weise ausgetragen wurde und dass das Ergebnis dem 
tatsächlichen Spielergebnis entspricht, ohne dass weitere Disziplinarstrafen 
ausgesprochen werden. Sie können die betreffende Mannschaft auch durch 
Aberkennung des Siegs mittels „Forfait“ (Art. 8.3) bestrafen oder das Spiel annullieren 
und zur Wiederholung an die zuständigen Ausschüsse verweisen. 

 
 

8.9 Irregulärer Spieler und Befugnis der zuständigen Ausschüsse 

 
8.9.1 Die zuständigen Ausschüsse führen von Amts wegen Kontrollen durch, auch wenn 

keinerlei Protest gegen einen Spieler wegen irregulärem Status im Spiel eingereicht 
wurde. Sie können gegebenenfalls Sanktionen gemäss Artikel 6.6 und zusätzliche 
Disziplinarmassnahmen verhängen. 
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8.10 Disqualifikation einer Person mit gültiger Spieler-/Mannschafts-offiziellenkarte 

 
8.10.1 Personen im Besitz einer Spieler-/oder Mannschaftsoffiziellenkarte, die ihren 

sportlichen Pflichten zuwider gehandelt haben, können für ein oder mehrere Spiele 
gesperrt werden. 

 

8.11 Inkrafttreten der Strafe 

 
8.11.1 Eine rote Karte mit Code N auf dem Spielberichtsbogen hat keine automatische Sperre 

für das folgende Spiel zur Folge. 
 

Eine rote Karte mit Code O auf dem Spielberichtsbogen hat zwangsläufig die Sperre 
des Spielers oder des Mannschaftsoffiziellen für das folgende Spiel zur Folge.  
 
Eine weiter gehende Sperre kann wirksam werden, wenn die Entscheidung des 
zuständigen Ausschusses beim Verein eingegangen ist. 
 
Im Fall eines Entzugs der Spieler- oder Mannschaftsoffiziellenkarte (Code O) hat ein 
eventueller Einspruch aufschiebende Wirkung, sofern die Sperre höchstens für 5 
Spiele ausgesprochen wurde. 
 
Im Fall eines aufschiebenden Einspruchs muss der Spieler oder der 
Mannschaftsoffizielle einen Ersatzbogen für die Spieler- bzw. 
Mannschaftsoffiziellenkarte ausfüllen. 

 
 

8.12 Umsetzung der Disqualifikation einer Person mit gültiger Spieler-/Mann-
schaftsoffiziellenkarte 

 
8.12.1 Disqualifikationstage von Personen mit einer Spieler- oder 

Mannschaftsoffiziellenkarte für einen oder mehrere Spieltage der Meisterschaft 
werden nur angerechnet, wenn es sich um ein Spiel im Rahmen der Meisterschaft oder 
des Schweizer Cups handelt.  

 
Wenn eine Mannschaft darauf verzichtet, ein Spiel aufgrund einer Sanktion gegen eine 
gesperrte Person mit Spieler- oder Mannschaftsoffiziellenkarte auszutragen, wird dies 
bei der Anrechung nicht berücksichtigt, die Sperre der Person mit Spieler- oder 
Mannschaftsoffziellenkarte gilt dann für das folgende Spiel.  
 
Die gesperrte Person mit Spieler- oder Mannschaftsoffiziellenkarte darf in der 
Zwischenzeit an keinen anderen Spielen teilnehmen, solange sie das Bussgeld noch 
nicht bezahlt hat und die Strafe noch nicht vollständig erfüllt ist; andernfalls kann dies 
eine Verlängerung der Strafe zur Folge haben. 
 
Wird die Strafe während des laufenden Jahres nicht vollständig erfüllt, wird sie 
automatisch auf das folgende Jahr übertragen. Ein Spieler, der während der gegen ihn 



Reglement für Spiele und Meisterschaften                                                     Seite 27 / 30 
Gültig ab 3. Dezember 2011  

 

verhängten Sperre an Meisterschaftsspielen, Cupspielen oder Turnieren teilnimmt, 
befindet sich entsprechend den Bestimmungen aus Art. 6.6 in irregulärem Status. 
 
Die zuständigen Ausschüsse können jederzeit entscheiden, das Inkrafttreten der Sperre 
für offizielle Spiele (Meisterschaft, Cup und Turniere) zu ändern. 
 
  

8.13 Anrechnung von gesperrten Tagen aufgrund von Disziplinarstrafen 

 
8.13.1 Eine Sperre, die sich aus einer Disziplinarstrafe ergibt, wird abgebüsst, indem die 

Anzahl der von der Mannschaft bestrittenen Spiele, von denen der Spieler oder der 
Mannschaftsoffzielle ausgeschlossen wurde, angerechnet wird. Während der gesamten 
Laufzeit der Sperre darf der Spieler oder der Mannschaftsoffizielle an keinem Spiel 
einer anderen Mannschaft teilnehmen, unabhängig von der jeweiligen Kategorie oder 
Liga. 

 
Wenn die Sperre eines Spielers der Junior-Kategorie in das folgende Jahr übernommen 
wird, endet die Sperre, wenn die aktive Mannschaft in der untersten Liga spielt.  

 
8.13.2 Die Anrechnung eines gesperrten Spiels erlaubt dem Spieler-/Mannschaftsoffiziellen 

nicht, während des gesperrten Tages an einem anderen Spiel einer anderen 
Mannschaft, ungeachtet der Spielkategorie und der Liga, teilzunehmen. 

 
 

8.14 Ausschluss auf internationaler Ebene einer Person im Besitz einer Spieler-
/Offiziellenlizenz 

 
8.14.1 Eine Person mit Spieler-/Offiziellenlizenz und einem durch die 

Disziplinarkommission des SIHV verhängten Ausschlusses kann an vom IISHF 
organisierten internationalen Turnieren teilnehmen, falls die Dauer des Auschlusses 
weniger als 1 Jahr beträgt. 

  
8.14.2 Eine Person mit Spieler-/Offiziellenlizenz und mit einem von den verantwortlichen 

Organen des IISHF verhängten Ausschlusses kann an sämtlichen vom SIHV 
organisierten Wettkämpfen teilnehmen.  

 
8.14.3 In aussergewöhnlichen Fällen kann der SIHV auf Grund Berichten, die durch 

Offizielle des IISHF erstellt werden gegen Personen mit Spieler-/Offiziellenlizenz,  die 
anlässlich eines vom IISHF organisierten Turniers schwerwiegende Handlungen 
verübt      haben, eine Disqualifikation auf nationaler Ebene aussprechen. 

 

8.15 Verweis auf die Bundesstatuten 

 
8.15.1 Die vorliegenden Bestimmungen gelten in Ergänzung zu den Bestimmungen in den 

Statuten des SIHV. 
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9. Allgemeine Protestnormen, Rekurs und Bussen 
 

9.1 Proteste  

 
9.1.1 Die Befugnis für die Prüfung und Entscheidung von Massnahmen aufgrund von 

Protesten obliegt dem technischen Ausschuss, und zwar für: 
 

• Technische Proteste. 
• Proteste wegen irregulärem Spielfeld.  
• Proteste wegen technischer Fehler.  

 
9.1.2 Proteste sind unzulässig, wenn:  
 

• Sie nicht in den vorgesehenen Formen, Fristen und Modalitäten eingereicht werden. 
• Sie werden nicht bestätigt, wenn nicht am ersten Werktag nach Einreichung des 

Protests der vorgesehene Betrag in Höhe von SFR 200.-- einbezahlt wird. (Dieser 
Betrag wird zurückerstattet, wenn dem Protest stattgegeben wird.)  
 
 

9.2 Rekurs 

 
9.2.1 Rekurse sind unzulässig, wenn: 
 

• Sie nicht per Einschreiben innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Mitteilung über 
die Entscheidung des zuständigen Ausschusses versandt werden (Samstag, Sonntag 
und Feiertage zählen dabei als normale Tage.) 

 
• Ihnen keine Bestätigung über die Einzahlung der Kaution in Höhe von SFR 500.-- 

beiliegt. (Dieser Betrag wird zurückerstattet, wenn dem Rekurs  stattgegeben wird.) 
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9.3 Bussgelder 

 
9.3.1 Folgende Bussgelder sind vorgesehen:  
 

3. Das Bussgeld gemäss Art. 1.7.1: bis zu SFR 500.--, entsprechend der 
Entscheidung des zuständigen Ausschusses. Falls sich die Heimmannschaft 
weigert, ein Spiel aus nicht schwerwiegendem Anlass und ohne nachweisliche 
Gründe nicht auszutragen, und die Gastmannschaft zur Anreise eine Strecke von 
mehr als 300 km (Hin- und Rückfahrt) fahren musste, muss die Heimmannschaft 
der Gastmannschaft innerhalb einer Frist von 30 Tagen, mittels der zuständigen 
Ausschüsse, die Hälfte der Reisekosten erstatten, und zwar bis zu einem 
Höchstbetrag von SFR 1000,--. 

 
4. Das Bussgeld gemäss Art. 1.8.1: SFR 300.--. 

 
5. Der SIHV ist durch Vermittlung seiner zuständigen Ausschüsse für seine 

Schiedsrichter verantwortlich, in gleicher Weise sind die Vereine, denen die 
Schiedsrichter angehören, für diese verantwortlich. Falls ein Spiel, zu dem eine 
Mannschaft über eine Strecke von über 300 km (Hin- und Rückfahrt) anreist, 
durch ein Versäumnis des SIHV zurückgeschickt werden muss, muss dieser für 
sämtliche Reisekosten bis zu einem Höchstbetrag von 1000,-- aufkommen. 
Dieser Betrag wird zu  ¼ der Heimmannschaft und zu ¾ der Gastmannschaft 
zugesprochen. Das gleiche Prinzip gilt, wenn das Spiel aufgrund eines 
Versäumnisses eines Schiedsrichters verlegt werden muss; in diesem Fall ist die 
Entschädigung von dem Verein zu zahlen, dem der betreffende Schiedsrichter 
angehört.  

 
 
 

10. Sonstiges 
 

10.1 Wanderpokal und Preis 

 
10.1.1 Dem Sieger der Schweizer Meisterschaften in der Nationalliga A wird für ein Jahr ein 

Wanderpokal verliehen. Der Siegerverein ist bis zum Abschluss der darauf folgenden 
Meisterschaft dafür verantwortlich.  

 
 

10.2 Änderungsvorbehalt 

 
10.2.1 Das Komitee des SIHV behält sich das Recht vor, im Rahmen der Bestimmungen der 

Statuten des SIHV jederzeit Änderungen oder weitere Erläuterungen an dem 
vorliegenden Reglement vorzunehmen. 
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10.3 Gültigkeit 

 
10.3.1 Bei Unklarheiten gilt die französische Ausführung des Spielreglements. 
 
10.3.2 Das vorliegende Reglement gilt für alle Spiele des SIHV. 
 
10.3.3 Der SIHV behält sich vor, Ausnahmen zum vorliegenden Reglement zu bewilligen.  
 
10.3.4 Das vorliegende Reglement tritt am 3. Dezember 2011 in Kraft und ersetzt alle 

vorherigen Reglements. Es enthält die von der Generalversammlung in Buochs am 3. 
Dezember 2011 verabschiedeten Änderungen.  

 
 
 
Buochs, den 3. Dezember 2011 
 
Im Namen des Schweizerischen Inline Hockey Verbands 
 
 
Ueli Strüby       Gabriel Willemin      
 
 
 
 


